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Betrifft: Regierungsvorlage eines OIAG~Geselzes 2000 
(48 BlgNR 21 . GP) 

Mit Beziehung auf das Schreiben vom 17.3. dieses Jahres erlaubt sich das 

Bundesministerium für Justiz, zum Gesetzesentwurf eines OIAG~Gesetzes 2000 wie 

10lgt Stellung zu nehmen: 

Grundsätzlich ist festzuhalten. dass dem rechtspolItischen Anliegen, das 

Management der ÖIAG von politischen Einflüssen durch den Eigentümer m6glichst 

abzukoppeln und eine rein wirtschaftlichen Kriterien verpflichtete Geschäfts10hrung im 

Rahmen des gesetzlichen Auftrags sicherzustellen, durch die vorgeschlagenen 

Bestimmungen betreffend den Aufsichtsrat und insbesondere dessen 

"Selbsterneuerung" Rechnung getragen wird. 

Gerade in diesem Zusammenhang unterstützt das Bundesministerium für 

Justiz nachdrOcklich den Abänderungsantrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Thomas 

Prinzhorn und Ing. Leopord Maderthaner und Kollegen hinsichtlich § 4 Abs. 2 des 

Entwurfs. Eine gesicherte Abkoppelung des Aufsichtsrats von den Interessen des 

EigentUmers wäre in der Fassung der Regierungsvoriage mit dem ausdrücklichen 

Hinweis auf die Abberufungsmöglichkeit der Hauptversammlung mit Dreiviertelmehrheit 

nach § 87 Abs. 3 AktG nicht gegeben. Die beantragte Einschränkung der 
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Abberufungsm6glichkeit auf einen wichtigen Grund ist daher zu begrüßen. Es sollte 

hier allerdings nicht "vorze;tige~ Abberufung, sondern schlicht "Abberufung" heißen, da 

eine Abberufung ja stets zur vorzeitigen Beendigung der Funktionsperiode führt. 

Im Folgenden darf noch auf talgende Unklarheiten des Entwurfs hingewiesen 

werden, deren (zum Tell auch in den Erläuterungen mögliche) KlarsteIlung zukünftige 

Streitfragen vermelden könnte: 

Zu § 3Abs. 3: 

Unklar ist hier, ob dem Privatisierungsausschuss eIne autonome 

Entscheidungskompetenz zukommen soll oder ob er nur eine beratende und 

überwachende Funktion haben sollte. 

Zu I4Ab$. 2: 

Die grundsätzlich zu begruBende Regelung der Abberufung von 

Aufsichtsratsmitgliedern durch den Aufsichtsrat selbst (in der Fassung des 

Abänderungsantrags) wirft folgende Fragen auf: 

Ist für die Abberufung eines Aufsichtsratsmitgliedes ein wichtiger Grund 

erforderlich? 

Wie ist die Zweidrittelmehrheit zu bestimmen, wenn mehrere 

Aufsichtsratsmitg1ieder aus dem sei ben Grund abberufen werden sollen? 

Welche rechtlichen Möglichkeiten stehen einem durch Aufsichtsratbeschluss 

abberufenen Mitglied gegen diesen Beschluss zur Verfügung (sind z.B. die 

Anfechtungsfristen gegen Hauptversammlungsbeschlusse und die Fristen fur 

Nichtigkeitsklagen gegen HauptversammlungsbeschlQsse analog anwendbar)? 

Ungeklärt ist in diesem Absatz auch die Frage, ob ein Ersatzmitglied, das nur für 

die Aestperiode eines vorzeitig ausgeschiedenen AUfsichtsratsmitglieds bestellt worden 

ist. bei seiner eigenen Wiederwahl stimmberechtigt sein kann. 
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Zut 9: 

Hier Ist anzumerken. dass Syndikatsvertrige bei weitem nicht die selbe 

Sicherheit eines gewissen Einflusses des Bundes bieten wie eine Beteiligung von 25 % 

und einer Aktie am stimmberechtigten Grundkapital. 

10. April 2000 

Fur den Bundesminister: 

LV. Or. Christlan Rauscher 

F.d.R.d.A. : 

1lI00J 

1122/SN XXI. GP - Stellungnahme  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




